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 Veröffentlicht am 05.09.1922

Norm

AngG §29 II5

Rechtssatz

Sicherung des Anspruches eines Arztes, der Angestellter einer AG ist, trotz Enthebung vom Dienste auf a) Führung der

ärztlichen und administrativen Oberleitung des von der Gesellschaft betriebenen Sanatoriums, b) auf Benutzung der

bisherigen Wohnung und auf freie Verpflegung für sich und Familie durch einstweilige Verfügung.
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Schlagworte

SW: vorzeitige Auflösung, Entlassung, Kündigung, Ende, Beendigung, Schadenersatz, Ersatzpflicht, Ersatzanspruch,

Entschädigung, Sicherungsanspruch, EV, Aktiengesellschaft, Wohnrecht, Dienstwohnung
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